
Rapperswil-Jona
Stadtrat

Beschluss

St. Gallerstrassei Strassensanierungs- und Gestaltungsprojekt Abschnltt Kno-
ten Feldlistrasse bls Kramenwegi Referendumsauflage zum Vernehmlassungs-
beschtuss des Stadtrates nach Art. 35 Strassengesetz in Verbindung mit
Art. 39 Abs. 2 Gemeindeordnung

Sltzung vom 30. Mal 2016
Ressort: Bau, Verkehr, Umwelt
Reglstratur-Nr. : 73.03.07
Beschluss-Nr. : 2016-264
Geschäftslaufnummer: BVU 20L4-3L3 Slgnatur: BVU.221

A. Sachverhalt

1. Bel der St. Gallerstrasse - Neue Jonastrasse handelt es slch um dle wlchtigste Ost-
West-Verbindung im Raum Rapperswil-Jona. Es kommen lhr Funktionen einerseits
als Zubringer zur Autobahn Richtung March/Gaster und anderseits als Einfallstras-
se für den lokalen Orts- und Quellverkehr zu. Wåihrend den Hauptverkehrszelten
lst die Strasse notorlsch überlastet, Ihre Durchlässlgkeit für den Motorfahrzeug-
verkehr lst ungenügend, Dadurch werden die Stadtbusse behindert und dle Eln-
fahrt aus den Quartierstrassen erschwert. Zudem fehlt Platz für den kombinierten
Rad- und Fussgängerverkehr.

2. Masterplan und kommunaler Richtplan sehen nebst den Hauptzentren Rapperswll
und Jona zusåtzlich ein Sub-Zentrum Jona-Center vor. Bereits heute besteht hler
eln Elnkaufsschwerpunkt. Dleser soll weiter wachsen mlt dem Zlel, zu einem at-
traktlven Standort für Dlenstleistungen und Detailhandel zu werden. Damit soll
lnsbesondere errelcht werden, dass eln möglichst hoher Anteil der Quartierversor-
gung vor Ort erfolgt, was slch posltiv auf das Verkehrsaufkommen auswlrkt. Zu-
ãernwlrd damit eine Verdlchtung nach innen sowie eine Entlastung der Zentren
wle auch der Siedlungsränder erreicht.

3. Aktuelle Planungsgrundlage ist der Gestaltungsplan Jona-Center aus dem Jahr
2013 vom Rrchitekturbürõ Pflster Schiess Tropeano mit 30'000 m2 Fläche und rund
180 Wohnungen. Voraussetzung zur Reallslerung dieses oder elnes verglelchbaren
ProJekts lst die genügende Erschliessung, was sowohl Verbesserungen an der St.
Gallerstrasse (zuständlg Kanton) als auch an der Feldllstrasse (zuständig Stadt)
bedingt.

4. Mittlerwelle llegt vom Kanton das Vorprojekt für die Neugestaltung und Sanlerung
der St. Gallerstrasse im Abschnitt Knoten Feldlistrasse bis Kramenweg vor. Die
planungsarbeiten starteten im November 2QL4 und gestalteten slch als Folge der
vlelen Ãnsprüche elnerseits und des beschränkten Raums anderseits als sehr an'
spruchsvoll. Dle wlchtlgsten Betroffenen und Beteillgten wle Strassenplaner, Ver-
kehrspolizei, Stadt sowle die Anstösser AMAG und Nef (Jona-Center) wurden früh
ln dle Planung mltelnbezogen.
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5 Gesetzllche Grundlagen / Zuständigkelt
Zuständig für dieses Strassensanlerungsprojekt ist der Kanton als Strasseneigner.
Den betroffenen Gemeinden und deren Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ste-
hen aber verschledene Mltwlrkungsrechte zu.

Berelts ln der Vorprojektphase wurden die zuständigen Organe der Stadt ln dle
planung miteinbezogen und später auch ln elnem formellen verwaltungsinternen
M itwi rku ngsverfah ren I nvolviert.

Ltegt das Vorprojekt vor, ist gemäss Artlkel 35 des Strassengesetzes (sGS 732.1;
strê), die poitttsthe Gemeinde, auf deren Geblet dle Strasse liegt, anzuhören. Da-

bei hat die Gemelnde den auf sle entfallenden Beitrag in der Höhe von rund 35 o/o

der Gesamtkosten verbindllch zuzusichern.

Liegt diese Zuslcherung vor, wlrd das BauproJekt erstellt. Dann folgt das öffentli-
che planverfahren, welches das Baubewilllgungsverfahren ersetzt. Im Planverfah-
ren wlrd das Bauprojekt ln der politischen Gemeinde unter Eröffnung einer Eln-

sprachefrtst von dreÍsslg Tagen und mlt Rechtsmittelbegehren öffentlich aufgelegt'
Wer private Rechte abtreten muss, wlrd mit persönllcher Anzeige von der öffentll-
chen Auflage und vom Enteignungsbegehren ln Kenntnis gesetzt. Dlese Anzeige
gilt als Elnleitung des Entelgnungsverfahrens.

Die Kosten für den Bau und Unterhalt der Kantonsstrassen trägt der Kanton. Die

Beschlussfassung dazu erfolgt durch den Kantonsrat lm Rahmen des Strassenbau-
programms und des Voranschlags.

Gemäss Art. 69 Strassengesetz (sGS 732,L; StrG) leisten dle politlschen Standort-
gemelnden dem Kanton Belträge von 35 o/o zumindest an dle Baukosten für Geh-

und Radwege entlang den Kantonsstrassen. Gemäss Lehre und Praxis gllt dleser
Beltrag von gS o/o heute auch für alle Vorhaben, welche über den Unterhaltsbedarf
und üblichen Ausbaustand hinausgehen.

ProJekt

Das Vorprojekt belnhaltet wesentliche Verbesserungen, in erster Linie fÜr den

Fussgängei- und Veloverkehr, die Schülerinnen und Schüler, für den öffentllchen
Verkéhr, für dle Slcherheit sowle - dank Lichtslgnalanlagen - für dle Elnfahrten ab

Kramenweg und Beppi-Rampe. Eine Erhöhung der Kapazltät (Durchlässigkeit) für
den motorléierten Indlvldualverkehr lst aufgrund des beschränkten Raums kaum
mögllch und auch nlcht angestrebt. Aus Slcherheitsgründen werden - wo lmmer
m<igticn - grosszüglge Sichtwinkel vorgesehen, Der Stadtbus erhält ab Kramenweg
bisknoten-Feldllstrasse eine separate Busspur und wird durch dle Llchtslgnalanla-
ge priorislert, Geplant sind Bushaltestellen dlrekt vor der AMAG und vor dem Jona-

Center. Für dle Radfahrer und Fussgänger werden beidseitig komblnlerte Geh-/
Radstrelfen von 3.5 m bzw. 2'0 m geplant.

Kosten und Finanzlerung
Zusammen mit dem Kostenanteil von 1,1 Mlo. Franken fÜr Bodenerwerb beläuft
sich der Kostenvoranschlag auf Fr. 4'995'000.-, wovon Fr. 1'573'250.- auf die
Stadt entfallen. Dieser Kostenteiler baslert auf Art. 69 Strassengesetz (sGS 732.1;
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8.

StrG) bzw. auf gängiger Praxis bei GestaltungsproJekten. Die Kosten sind ausge-
wlesen und enthalten ca. 10 o/o Reserven.

Im Investitionsplan sind für das Jahr 20t7 Fr.300'000.- und für das Jahr 2018
Fr. 1'100'000.- eingestellt. Eln Eintretensbeschluss, datiert März 2015, lst vor-
handen. Der Gesamtbetrag lst um rund Fr. 200'000.- zu erhöhen und verschiebt
sich vorausslchtlich um ein Jahr nach hinten.

Mlt der Zustimmung der Stadt zu Projekt und Kostenantell lm Rahmen der Ver-
nehmlassung und durch den Kreditbeschluss des Kantonsrats wird der Beitrag der
Stadt zu elner gebundenen Ausgabe. Dlese Ausgabe ist lediglich im entsprechen-
den Budget elnzustellen und mlt dem Vermerk,,Gebundene Ausgabe" zu kommen-
tieren. Sle erfordert keinen separaten Ausgabenbeschluss, und eln Antrag müsste
zurückgewlesen werden.

Nicht enthalten ln diesem Kredlt sind die Werkleltungen. Dlese slnd frühzeitig zu

planen.

Landerwerb
Für die Realisierung des ProJekts slnd von insgesamt 20 Grundeigentümern ca.

r;gzg m2 land erfo'rderl¡ch,Zusätzllch müsseñ rund 3'454 m2 vorübergehend be-
ansorucht werden. Am stärksten betroffen lst der Hauptinvestor Hans Nef mit rund
650 m2 im Elgentum. Weiter slnd AMAG, Careal, Adelheid Frel, Marco Kläui und
Urs Ochsner mlt grösseren Flächen betroffen.

Zeitplan
Ursprüngllch war das VorproJekt auf den 4. Mal angekündlgt und dle 40-tä9ige Re-

ferendumsfrist auf 25. Mal 2016 bis 3. Jull 2016 vorgesehen. Aufgrund der verzö'
gerten Zustellung des VorproJekts verschlebt sich die Referendumsfrist um zwel
úlochen auf 9. Junt 2016 bis 18. Jull 2016. Die Sommerferien beginnen am 9. Jull
2016. Damit kommt dle Referendumsfrlst um rund 1 7z Wochen in dle Schulsom-
merferien zu llegen. Bei einer 4Q-täglgen Frist lst dies vertretbar.

Stadtrat Montag, 30. Mal 2016
Übermittlung Donnerstag , 2. Junl20L6
Publikatlon ln Zeitungen Mittwoch 8. Juni 2016
Referendumsfrist 9, Junl bls 18. Juli 2016

Die öffentltche Auflage des Strassenprojektes lst auf Winter 20L6/20t7 geplant'
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10. Unterlagen an den Stadtrat
Die Mitglieder des Stadtrats erhalten mit der Einladung für dle heutlge Sltzung fol-
gende Unterlagen:

- Brief des Tlefbauamtes vom 25. Mai 2016; Anhörung der politischen Ge'
melnde nach Art. 35 Strassengesetz / Beltragszusicherung zum Strassensa-
nlerungs- und Gestaltungsprojekt St. Gallerstrasse, Abschnltt Knoten Feldll-
strasse bls Kramenweg

01 ÜberslchtsPlan

- 02 Technlscher Bericht

- 03 Kostenvoranschlag

- 04 Situation

- 08 Landerwerbs- und Enteignungsplan

09 La nderwerbsverzelch nls

1

Erwägungen

Dte Stadt war zu jeder Zelt ln dle Projektlerung lnvolviert und konnte lhre Anliegen
elnbrlngen.

Das VorproJekt bildet ab, was verelnbart war und erfüllt die Erfordernlsse lm Hln-
bltck auf dte städtische Verkehrspolitik und das künftige Subzentrum Jona-Center.
Elne Kapazitätserhöhung ftir den Motorfahrzeugverkehr lst damlt nlcht verbunden.
Detallanpassungen slnd bls zum Abschluss des AuflageproJekts und des Ausfüh'
rungsprojekts welterhln mögllch.

Der Kostenantell der Stadt von Fr. 1'573'250.- entsprlcht der gesetzllchen Vorga-
be gemäss Art. 69 Strassengesetz bzw. der gänglgen Praxis. Die zugrunde liegen'
den beltragsberechtigten Kosten sind schlüsslg ausgewiesen und belnhalten mehr-
heltllch eine Reserve von bls zu LO o/o, Es handelt sich dabel um gebundene Aus-
gaben, welche in das Investltlonsbudget 20L7 auîzunehmen sind.

2

C. Beschluss

1 Dem Strassensanierungs- und GestaltungsproJekt St. Gallerstrasse, Abschnltt Kno-
ten Feldlistrasse bls Kramenweg, wird zugestlmmt,

Ebenfalls wlrd dem Finanzierungsplan mit dem Kostenanteil zulasten der Stadt
Rapperswll-Jona von Fr. 1'573'250.- zugestlmmt.

Gemäss Art. 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung i,V.m. Art. 35 des kantonalen Stras-
sengesetzes (sGS 732.1; StrG) unterstehen diese Beschlüsse dem fakultativen Re-

ferendum nach Art. 21 ff. Gemelndeordnung.

Dte Stadtkanzlei wird mit dem Vollzug der Referendumsauflage inkl. Medlenmlttel-
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lung gemäss Zeltplan beauftragt.

5. Mlttellungen an:

a) Tlefbauamt Strassenbau Neuhaus, Herr Tlmmo Suter, Tunnelstrasse 1, 8732
Neuhaus

b) Herr Thomas Furrer, Stadtrat

c) Herr HansJörg Goldener, Stadtschrelber (mlt Publlkatlon und Medlenmlttel-
lung ln elektronlscher Form)

d) Flnanzverwaltung

e) Bauverwaltung/A Herr Josef Lacher, Lelter Tlefbau

Versand: 2, Junl 2016

Stad Jona
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